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Nächster Öffnungsschritt für Grundschulen, Grundstufen der Förderschulen, Grund-

schulzweige an Kooperativen Gesamtschulen sowie Grundschulzweige der verbunde-

nen Schulformen und Grundstufen an Integrierten Gesamtschulen am 22.06.2020 

 

Liebe, sehr geehrte Hebbel-Eltern aller Jahrgänge, 

das Hessische Kultusministerium hat heute den nächsten Öffnungsschritt für Grundschulen 

in die Überführung einer 5-Tage-Woche entschieden und so freuen wir uns, dass ab Montag, 

22.06.2020 alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und der Vorklasse 

wieder täglich die Hebbelschule besuchen können. Damit auch hierbei die geltenden Hygie-

nebestimmungen eingehalten werden, gibt es weiterhin einige Vorgaben zu beachten. 

Der Unterrichtsumfang orientiert sich an der festgelegten verlässlichen Schulzeit Ihres Kin-

des und gewährleistet die Vermeidung von Ansammlungen.  

Die Jahrgänge 3 und 4 haben von der 2.-5. Stunde Unterricht, die Jahrgänge 1 und 2 ein-

schl. Vorklasse haben von der 1.-4. Stunde Unterricht. Der inhaltliche Schwerpunkt des Un-

terrichts liegt weiterhin auf den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht sowie Englisch 

für Jg. 3/4. Der Unterricht findet im Klassenverband im Klassenraum statt. Im Laufe der 25. 

KW erhalten Sie durch die Klassenleitungen weitere Informationen zum Stundenplan und 

Aufstellplatz. 

Befreiung von Unterrichtsteilnahmepflicht 

Eltern können zunächst bis zu den Sommerferien über die Teilnahme ihrer Kinder am Prä-

senzunterricht entscheiden. Die Unterrichtsteilnahmepflicht wird modifiziert, wenn die Eltern 

der Schulleitung in schriftlicher Form erklären, dass eine Teilnahme am Unterricht nicht er-

folgen soll. Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 

dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, werden vom Schulbeltrieb 

weiterhin auf Antrag und nach ärztlicher Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen 

und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, wird das Lernen 

von zuhause fortgeführt und von der Klassenleitung begleitet.  
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An alle Eltern der Schülerinnen und Schüler 

- der Jahrgänge 1-4 

- der Vorklasse 
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Organisation des Unterrichts 

Das Hessische Kultusministerium verweist darauf, dass der weitere Öffnungsschritt vollzo-

gen werden kann, weil aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass eine fest zusammenge-

setzte Klasse bzw. Gruppe für die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens entschei-

dender ist als die individuelle Gruppengröße. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden alle 

Klassen wieder im festen Klassenverband im Klassenzimmer unterrichtet. Zudem hat jede 

Klasse einen festen Stamm an unterrichtenden Lehrkräften. Soweit es die personelle Situati-

on zulässt, werden die Klassen von den Klassenleitungen unterrichtet. Zur Sicherstellung der 

verlässlichen Schulzeit werden auch Kräfte tätig, die dem Vertretungspool der Hebbelschule 

angehören. Diese Maßnahmen sollen es möglich machen, so das Kultusministerium, dass 

innerhalb der Klasse der Mindestabstand nicht zwingend eingehalten werden muss.  

Abstands- Hygieneregeln/ Minimierung von Kontakten  

Außerhalb des Klassenverbandes, also auf dem Hof, im Schulhaus, auf dem Schulgelände 

gilt weiterhin die Abstandsregel, da es hier zu Kontakten außerhalb der Klasse kommt.  

Die Abstandsregel von 1,5 m ist lediglich in der konstant zusammengesetzten Klasse mit den 

für sie eingesetzten Personalteams aufgehoben. Um Ansammlungen zu vermeiden, werden 

die Schülerinnen und Schüler beim Ankommen und Verlassen des Schulgebäudes angehal-

ten Wegeführungen und Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Am Prinzip der Aufstell-

plätze sowie gestaffelten Pausenzeiten soll festgehalten werden.  

Notbetreuung 

Die Notfallbetreuung wird ab dem 22.06.2020 nicht mehr angeboten.  

Unterstützung durch Eltern 

Für die Umsetzung der geplanten Phase der weiteren Öffnung sind wir auf Ihre Unterstüt-

zung angewiesen: Bitte achten Sie auch zukünftig darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit Krank-

heitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/ Ge-

ruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall) zur Schule schicken. Bei Anzeichen einer Erkrankung muss das Kind dem Unter-

richt fernbleiben. Treten im Verlauf des Schultages Symptome auf, kann Ihr Kind nicht mehr 

im Klassenverband verbleiben und muss umgehend abgeholt werden.  

Durch die getroffene Entscheidung des Hessischen Kultusministeriums, die Grundschulen 

weiter zu öffnen, wird ein wichtiger Schritt in Richtung des regulären Schulbetriebs gegan-

gen. Die Öffnung der Schule und die Beschulung im Klassenverband ruft bei Ihnen aber 

möglicherweise auch Bedenken hervor, die nachvollziehbar sind. Wie auch in den vergange-

nen Wochen wird die Schule alle Maßnahmen treffen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. 

Ungeachtet dessen kann die Unterrichtsteilnahmepflicht (nicht die Schulpflicht) für eine 

Schülerin oder einen Schüler modifiziert werden, wie bereits erläutert.  

Sonderpädagogische Förderung 

Da Infektionsbrücken vermieden werden sollen, kann die Förderschullehrkraft nicht wie ge-

wohnt Schülerinnen und Schüler in mehreren Klassen sonderpädagogisch fördern, sondern 

wird möglichst nur in einer Klasse eingesetzt werden. Die Förderschullehrkraft wird mit Ihnen 

persönlich in Kontakt treten, um die Förderung in der Klassensituation und die häuslichen 

Aufgaben zu besprechen. Auch Eingliederungshilfen sind in einer konstanten Lerngruppe 

tätig. Das Hessische Kultusministerium hat diese Ausnahmeregelung in dem Bewusstsein 

geschaffen, dass derzeit durch eine konstante Zuordnung eines festen Personalteams für 
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jeweils eine Klasse Ihr Kind in der Schule am besten geschützt ist. So kann Ihre Tochter  

oder Ihr Sohn wieder am Unterricht ihrer/seiner Lerngruppe teilnehmen.  

Lernzeit 

Die Lernzeit liegt seit Februar 2020 in der Verantwortung des Förderkreises Nepomuk e.V. 

unter der Leitung von Frau von Quast. Die Koordinatorin nimmt mit den Familien Kontakt auf. 

Verabschiedung der 4. Klassen 

Zur Verabschiedung der 4. Klassen findet am 02.07.20 um 9:00 Uhr für angemeldete Teil-

nehmer/-innen ein ökumenischer Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche statt. Um den Infek-

tionsschutz gewährleisten zu können, ist der Teilnehmerkreis auf 66 Personen begrenzt. Für 

die Kl. 4c sind bis zu 50 Plätze, für die Kl. 4d sind 13 Plätze reserviert. Die angemeldeten 

Viertklässler/-innen sammeln sich um 8:40 Uhr auf dem Schulhof und gehen mit Frau von 

Quast, Frau Nikolay und Frau Alder zum Kirchort Dreifaltigkeit. Die Veranstaltung endet ge-

gen 9:45 Uhr. Alle Schülerinnen und Schüler werden zurück in den Unterricht begleitet. Am 

03.07.2020 hat jede 4. Klasse ihren klasseninternen Abschied, der von den Klassenleitungen 

in Kooperation mit Eltern/ Kindern durchgeführt wird. Nähere Informationen erhalten Sie 

durch die Klassenleitungen.  

Auf Elternwunsch findet außerdem ein Verabschiedungsritual mit Trommelwirbel auf dem 
großen Hof durch die Schulleitung statt. Folgende Zeitfenster sind vorgesehen:  
8:45-9:05 Uhr 4a, 4c und 9:15-9:35 Uhr für die 4b, 4d.  
Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten. 

Letzter Schultag 03.07.2020 

Das Schuljahr endet am Freitag, den 03.07.2020 um 10:50 Uhr. Alle Jahrgänge einschl. Vor-

klasse haben von der 1.-3. Stunde Präsenzunterricht und Zeugnisausgabe. Diese Angaben 

sind unter Vorbehalt zu sehen in Bezug auf sich verändernde Vorgaben des Ministeriums. 

Gemeinsam wachsen wir mit unseren Herausforderungen 

Unsere Schülerinnen und Schüler haben Großartiges geleistet und die Zeit der landesweiten 

Schulschließung zuversichtlich gemeistert. Ich habe großen Respekt für das geleistete En-

gagement der Familien, des Kollegiums und außerschulischer Entscheidungsträger und sys-

temrelevanter Berufsgruppen. Vielen herzlichen Dank Ihnen, liebe Eltern, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, liebe Frau Schulze-Besseling, lieber Herr Habig, liebes Reinigungspersonal für 

Ihre Flexibilität und Ihr besonderes Engagement in diesen herausfordernden Zeiten.  

Vor Beginn des neuen Schuljahres erhalten die Schulen eine Planungsgrundlage vom Hes-

sischen Kultusministerium zur Vorbereitung des Schuljahres 2020/21. Bitte informieren Sie 

sich zum Ende der Sommerferien auf unserer Schulwebseite zum Schulbeginn. Erster Schul-

tag ist Montag, der 17.08.2020. Die Jahrgänge 2,3,4 haben von der 2.-5. Stunde Unterricht. 

Die Einschulung der ersten Klassen und der Vorklasse findet am 18.08.2020 statt. 

Ich wünsche Ihren Kindern ein fröhliches Wiedersehen im Klassenverband sowie Ihnen und 

Ihren Familien einen schönen Schuljahresausklang und erholsame Sommerferien.  

Bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

St. Alder, Rektorin 


